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1 Planungsanlass 
Aufgrund von Nachfrage der ortsansässigen Bevölkerung nach Bau- und 
Gewerbegrundstücken im Gemeindegebiet beabsichtigt die Gemeinde Reut die Schaffung 
eines neuen Baugebietes.  

Deshalb sollen durch den Bebauungsplan „MI Mittertaubenbach“ mit integriertem 
Grünordnungsplan auf dem Grundstück Flurnr. 109 und Teilflächen von Grundstück Flnr. 
109/2 sowie 158/2 der Gemarkung Taubenbach mit einer Fläche von ca. 6.141 m² neue 
Bauparzellen entstehen. 

2 Planungsablauf 
Der Gemeinderat beschließt in der Sitzung vom 19.09.2024 die Aufstellung der notwendigen 
Bauleitpläne. 

Ziel der Bauleitplanung ist eine geordnete städtebauliche Entwicklung gem. §1 Abs. 3 BauGB. 

3 Rechtliche Voraussetzungen 
Der rechtswirksame Flächennutzungsplan der Gemeinde Reut stellt den Geltungsbereich des 
aufzustellenden Bebauungsplanes (BP) im Westen mit ca. 3.400 m² als Gewerbegebiet (GE) 
und im Osten mit ca. 2.700 m² als landwirtschaftliche Nutzfläche dar. Parallel zum 
Bebauungsplan wird auch der Flächennutzungsplan für die Fläche des neuen Baugebietes mit 
Deckblatt Nr. 17 geändert.  

4 Planungsziele 
Der Geltungsbereich des BP / GOP beginnt etwa 170 m Luftlinie nordwestlich des Ortskerns 
von Taubenbach (Kirche). Der Umgriff hat eine Gesamtgröße von etwa 6.141 m².  

Die Art und das Maß der baulichen Nutzung sollen so festgelegt werden, dass unter 
Berücksichtigung des bestehenden Höhenunterschieds von ca. 12 m eine lockere Bebauung 
von drei Parzellen mit eingeschränkter Gewerbenutzung und drei Parzellen mit Einzel- und 
Doppelhäusern am Hang erzielt werden kann. 

5 Grünordnung und Umweltbericht 

5.1 Lage 

Der Geltungsbereich des BP / GOP „MI Mittertaubenbach” liegt zwischen dem Baugebiet „WA 
Mittertaubenbach II“ im Westen und der Kreisstraße PAN 25 (Hauptstraße) im Osten. Jenseits 
der Hauptstraße liegt die Aue des Lohbachs, an dessen östlichem Ufer die Bebauung von 
Taubenbach beginnt. 

Im Norden befindet sich das Grundstück der Schreinerei Hiefinger. Im Süden grenzt im 
westlichen Drittel landwirtschaftliche Nutzfläche an, die übrigen zwei Drittel sind bebaut. Beide 
bebauten Bereiche sind im Flächennutzungsplan als beschränktes Gewerbegebiet (GE-b) 
ausgewiesen. 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans mit integriertem Grünordnungsplan umfasst das 
Grundstück Flurnr. 109 und Teilflächen der Grundstücke Flnr. 109/2 und 158/2 der Gemarkung 
Taubenbach mit einer Fläche von ca. 6.141 m².  



 
2 

 

5.2 Gelände 

Das Planungsgebiet befindet sich an einem nach Osten geneigten Hang. Der höchste Punkt 
befindet sich im Nordwesten auf etwa 449 m NHN, der tiefste Punkt im Südosten auf ca. 
437 m NHN. Der Höhenunterschied im gesamten Planungsgebiet beträgt somit ca. 12 m.  

Der Geltungsbereich des BP / GOP hat im Süden eine Breite von ca. 86 m, im Norden von ca. 
79 m, im Westen eine Länge von ungefähr 71 m und im Osten von etwa 80 m.  

Im Planungsgebiet befinden sich weder stehende noch fließende Gewässer. 

5.3 Bestand 

Das 5.985 m² große Grundstück Flnr. 109 wird als Acker genutzt. Auf einer Teilfläche von 
Grundstück Flnr. 158/2 im Planungsgebiet befinden sich ein schmaler Streifen Grünland über 
dem Schmutzwasserkanal entlang des Gehwegs und der Gehweg selbst. Zwischen dem 
Gehweg und dem Grünstreifen fängt eine Betonmauer den Höhenunterschied ab, der 
vermutlich durch den Bau des Gehwegs entstand. Eine lange schmale Teilfläche von 
Grundstück Flnr. 109/2 beim Baugebiet „WA Mittertaubenbach II“ ist Grünland, bzw. Saum. 

5.4 Erschließung 

5.4.1 Straßenerschließung 

Das Planungsgebiet befindet sich innerhalb des Ortsbereichs und wird von Osten her über die 
Hauptstraße (PAN 25) erschlossen, indem eine 5 m breite Ringstraße mit 0,5 m Bankett 
entlang der nördlichen Grenze des Planungsgebiets in Richtung Westen führt, bei Parzelle 6 
nach Süden und bei Parzelle 4 wieder nach Osten abbiegt. 

Innerhalb der Erschließungsstraße wird eine Einbahnregelung festgesetzt. Dabei dient der 
südliche Anschluss als Zufahrt zum Baugebiet und der nördliche Anschluss als Ausfahrt in die 
Kreisstraße. 

Für die Anbindung der bestehenden Wohnbebauung westlich des Geltungsbereiches wird 
zwischen den Parzellen 4 und 5 ein Gehweg an die geplante Ringstraße angeschlossen. 
Dieser Gehweg wird mit einer Ausbaubreite von 2,0 m angelegt. 

5.4.2 Abwasserentsorgung / Niederschlagswasserbeseitigung 

Die Entsorgung des anfallenden Schmutz- und Regenwassers ist im Trennsystem geplant. 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes wurde ein Sickerversuch durchgeführt. Als 
Ergebnis kann festgehalten werden, dass eine Versickerung des anfallenden 
Niederschlagswassers nicht möglich ist.  

5.4.3 Wasserversorgung 

Die Gemeinde Reut ist Mitglied im Zweckverband Wasserversorgung Rottal. Die 
Sicherstellung der Trinkwasserversorgung erfolgt über das Versorgungsnetz des 
Zweckverbandes. Das benötigte Trinkwasser wird vom Grundwasserbrunnen bei Mannersdorf 
gewonnen, aufbereitet und mittels eines Pumpwerkes zum Hochbehälter Taubenbach 
gefördert. Von dort läuft es im freien Gefälle zu den Haushalten. Die Trinkwasserversorgung 
ist in diesem Bereich somit auch langfristig gesichert. 

5.4.4 Löschwasserversorgung 

An der Nord-Ost-Ecke des Geltungsbereiches befindet sich ein Unterflurhydrant. Am 
27.01.2025 erfolgte die Ermittlung der Schüttmenge dieses Hydranten. Dabei wurde eine 
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Löschwassermenge von ca. 87 m³/h für 2 h ermittelt. Somit kann der Löschwasserbedarf durch 
das vorhandene Trinkwassernetz sichergestellt werden. 

5.5 Naturraum 

Der Geltungsbereich des BP / GOP „MI Mittertaubenbach“ befindet sich im Naturraum „Isar-
Inn-Hügelland", naturräumliche Untereinheit „Taubenbacher Hügelland“ (060-N).   

Potentielle natürliche Vegetation ist der Zittergrasseggen-Hainsimsen-Buchenwald, örtlich im 
Komplex mit Zittergrasseggen-Stieleichen-Hainbuchenwald. 

Im Planungsgebiet gibt es keine Gewässer. Das nächste Fließgewässer ist der ungefähr 35 m 
bis 60 m östlich fließende Lohbach. 

Amtlich kartierte Biotope befinden sich nicht im Gebiet. Die nächsten amtlich kartierten Biotope 
sind: 

 etwa 110 m südwestlich: Biotop Nr. 7743-0166, Teilfläche 001 „Feldgehölz westlich 
Taubenbach“, erhoben 1988, lt. ABSP lokal bedeutsam 

 etwa 175 m südlich: Biotop Nr. 7743-1036 „Magere Schafweide südlich bei Taubenbach“, 
erhoben bzw. aktualisiert 2003 

 etwa 200 m südöstlich: Biotop Nr. 7743-0168, Teilfläche 002 „Zwei Feldgehölze am Süd-
Ost-Rand von Taubenbach“, erhoben 1988 

 
Abbildung 1: Planungsgebiet (weiß dargestellt) sowie amtlich kartierte Biotope (rosa-Töne); Screenshot aus dem 
BayernAtlas (Geobasisdaten © Bayerische Vermessungsverwaltung), ohne Maßstab 

7743-0168-
002  

7743-1036-
000  

7743-0166-
001  
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Das Arten- und Biotopschutzprogramm (ABSP) für den Landkreis Rottal-Inn gibt unter 
anderem folgende Ziele für den Bereich um Taubenbach, zu dem das Planungsgebiet gehört, 
an: 

 Erhalt, Neuschaffung und Vernetzung von trockenen Magerstandorten an Waldrändern, 
von Ranken, Säumen, etc. unter Einbindung und Verbesserung der bestehenden 
Flächen zur Stützung der Population des Schwärzenden Geißklees (Leitart) im Bereich 
Gumpersdorf-Taubenbach 

 Neuanlage von Hecken und Feldgehölzen mit besonderer Betonung wärmeliebender 
Saumbereiche vordringlich 

 Erhalt und Wiederausdehnung von mageren Wiesen, insbesondere in den 
Einzugsgebieten von Prienbach und Kirnbach (Leitart Kümmelblättriger Haarstrang – 
Peucedanum carvifolia) 

ASK-Nachweise gibt es nicht im Bereich des Planungsgebiets. Nächste Nachweise der ASK 
befinden sich in der Kirche (Dach und Turm) sowie dem Pfarrhaus (Dachboden) von 
Taubenbach etwa 170 m östlich (Ines Hehl 1996). Bei weiteren ASK-Daten im Umfeld (+/- 
500 m) handelt es sich vor allem um Amphibien-Nachweise sowie floristische Nachweise 
(insbesondere mehrere Nachweise von Cytisus nigricans).  

Der Geltungsbereich des BP / GOP liegt in keinem landschaftlichen Vorbehaltsgebiet.  

5.6 Planungskonzept 

Es handelt sich um ein kleines Baugebiet in einer Baulücke im Ortsbereich, das mit einer nur 
5 m breiten Straße erschlossen wird. Für die geplante Ringstraße wird eine Einbahnregelung 
festgelegt mit dem südlichen Anschluss als Zufahrt zum Baugebiet und dem nördlichen 
Anschluss als Zufahrt in die Kreisstraße. Ein Gehweg verbindet das Mischgebiet mit den 
Allgemeinen Wohngebieten Mittertaubenbach I und Mittertaubenbach II. Dadurch erhalten die 
beiden westlich gelegenen Baugebiete eine günstigere fußläufige Verbindung zum Ortskern. 

Öffentliches Grün gibt es nur über der Kanaltrasse entlang des Gehwegs an der Hauptstraße 
(ca. 328 m² Extensivgrünland). 

Eine mindestens einreihige Hecke auf Privatgrund bildet die 30 m lange Ortsrandeingrünung 
im Südwesten, eine etwa 69 m lange gliedernde Pflanzung zum Baugebiet „WA 
Mittertaubenbach II“ im Westen sowie im Osten entlang der öffentlichen Grünfläche als 
Abschirmung zur Kreisstraße PAN 25.  

Entlang der Straßen sind Bäume auf Privatgrund an optisch wichtigen Standorten durch 
Planzeichen festgesetzt und dienen der inneren Durchgrünung.  

Für die durch Planzeichen festgesetzten Bäume entlang von Straßen und Wegen auf 
Privatgrund wird eine Artenauswahl durch textliche Festsetzungen festgelegt. Für die Bäume 
und Sträucher der durch Planzeichen festgesetzten Hecken auf Privatgrund werden durch 
textliche Festsetzungen für 50 % der Gehölze getroffen. Um die Gartenbesitzer nicht zu sehr 
einzuschränken, erfolgen bezüglich der sonstigen Artenauswahl außer einer Negativliste keine 
weiteren Festsetzungen.  

5.7 Erfassen und Bewerten von Natur und Landschaft sowie der 
Auswirkungen des Eingriffs und Weiterentwicklung der Planung in 
Hinblick auf Verbesserungen für Naturhaushalt und Landschaftsbild 

Der Bebauungsplan enthält einen integrierten Grünordnungsplan, der die Belange des 
Naturschutzes und der Landschaftspflege im Planungsgebiet berücksichtigt. 
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5.7.1 Schutzgut Mensch 

Beschreibung und Bewertung 

Der Geltungsbereich des BP / GOP „MI Mittertaubenbach” schließt an ein vorhandenes 
Wohngebiet im Westen sowie gewerblich genutzte Bebauung im Norden und Süden an. 

Es sind keine bestehenden Wegebeziehungen betroffen. Der Bereich hat keine Funktionen für 
die Erholung, da die Fläche momentan als Acker genutzt wird.  

Auswirkungen und Maßnahmen zur Vermeidung von Beeinträchtigungen  

Im Zuge der Baumaßnahmen ist von einer erhöhten Lärmentwicklung auszugehen. Diese sind 
jedoch zeitlich begrenzt.  

Durch den neuen Gehweg vom Allgemeinen Wohngebiet „Mittertaubenbach II“ zur neuen 
Ringstraße erhalten die beiden westlich gelegenen Baugebiete eine günstigere fußläufige 
Verbindung zum Ortskern. 

5.7.2 Schutzgut Arten und Lebensräume 

Beschreibung und Bewertung 

Die Flora und Fauna entspricht der eines intensiv genutzten Ackers. 

Im Planungsgebiet selber befinden sich keine amtlich kartierten Biotope.  

Das Planungsgebiet befindet sich im Schwerpunktgebiet des Naturschutzes „Taubenbacher 
Hügelland“. 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans liegt in keinem landschaftlichen Vorbehaltsgebiet.  

Das Arten- und Biotopschutzprogramm (ABSP) für den Landkreis Rottal-Inn gibt unter 
anderem folgende Ziele für den Bereich um Taubenbach, zu dem das Planungsgebiet gehört, 
an: 

 Erhalt, Neuschaffung und Vernetzung von trockenen Magerstandorten an Waldrändern, 
von Ranken, Säumen, etc. unter Einbindung und Verbesserung der bestehenden 
Flächen zur Stützung der Population des Schwärzenden Geißklees (Leitart) im Bereich 
Gumpersdorf-Taubenbach 

 Neuanlage von Hecken und Feldgehölzen mit besonderer Betonung wärmeliebender 
Saumbereiche vordringlich 

 Erhalt und Wiederausdehnung von mageren Wiesen, insbesondere in den 
Einzugsgebieten von Prienbach und Kirnbach (Leitart Kümmelblättriger Haarstrang – 
Peucedanum carvifolia) 

Auswirkungen und Maßnahmen zur Vermeidung von Beeinträchtigungen 

Die artenschutzrechtlichen Belange wurden geprüft. Es gibt keine Hinweise, dass 
naturschutzrechtliche Verbote durch das Vorhaben berührt werden.  

Durch die Festsetzung von Einzelbäumen und Hecken wird ein Mindestmaß an innerer 
Durchgrünung und Einbindung in die Landschaft angestrebt. 
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5.7.3 Schutzgut Boden 

Beschreibung und Bewertung 

Das Planungsgebiet befindet sich von ca. 449 m NHN bis 437 m NHN an einem ostexponierten 
Hang. Das Gelände wird derzeit als Acker genutzt und fällt im Planungsgebiet von Westen 
nach Osten um ca. 12 m ab. 

 
Abbildung 2: Screenshot der Übersichtsbodenkarte von Bayern 1:25.000; Darstellung ohne Maßstab: 54 (grün): 
Fast ausschließlich Pseudogley-Braunerde und pseudovergleyte Braunerde aus Schluff bis Lehm (Deckschicht) 
über Lehm bis Ton (Molasse); 76b (blau): Bodenkomplex: Gleye und andere grundwasserbeeinflusste Böden aus 
(skelettführendem) Schluff bis Lehm, selten aus Ton (Talsediment); 48a (dunkelgelb): Fast ausschließlich 
Braunerde aus (kiesführendem) Lehmsand bis Sandlehm (Molasse), verbreitet mit Kryolehm (Lösslehm, Molasse)  

Die Digitale Ingenieurgeologische Karte von Bayern 1:25.000 macht folgende Aussagen zum 
Planungsgebiet: 

Kurzname des 
Baugrundtyps 

L,bf  

Baugrundtyp Bindige, feinkörnige Lockergesteine, mäßig bis gut konsolidiert  

Beispiele für Gesteine Ton bis Schluff, teils karbonatisch: Löss/-lehme, ältere 
Seeablagerungen, ältere Hochflutablagerungen, Flussmergel, 
feinkörnige Tertiärablagerungen  

Mögliche Bodengruppen UL, UM, UA, TL, TM, TA, OK, OU  

Mittlere Tragfähigkeit gering bis mittel  

Allgemeiner 
Baugrundhinweis 

wasserempfindlich (wechselnde Konsistenz, 
Schrumpfen/Quellen), Staunässe möglich, frostempfindlich, 
setzungsempfindlich, z. T. besondere Gründungsmaßnahmen 
erforderlich, oft eingeschränkt befahrbar  

Entsprechend der Digitalen Geologischen Karte von Bayern 1:25.000 handelt es sich um 
Lösslehm aus dem Quartär (Pleistozän): Schluff, tonig, feinsandig, karbonatfrei, auch Löß 
> 1 m verlehmt. 
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Auswirkungen und Maßnahmen zur Vermeidung von Beeinträchtigungen 

Der Versiegelungs-, bzw. Nutzungsgrad ist mit einer GRZ von 0,35 und 0,4 niedrig. 

Die Erschließungsstraße ist mit nur 5 m relativ schmal.  Um den Versiegelungsgrad zu 
reduzieren, sind die Stellplätze mit wasserdurchlässigen Materialien auszuführen. 

5.7.4 Schutzgut Wasser 

Beschreibung und Bewertung 

Im Planungsgebiet befinden sich keine Gewässer. Der nahe gelegene Lohbach liegt ca. 4 m 
tiefer als die Ostgrenze des Geltungsbereichs des BP / GOP. 

Das Gebiet liegt in keinem Überschwemmungsgebiet, grenzt jedoch an einen wassersensiblen 
Bereich (vgl. Abbildung 3). Dieser beginnt östlich der PAN25. 

Das nächste Trinkwasserschutzgebiet ist Nr. 2210774300161 „Kirchdorf a. Inn - Harter Forst“ 
und beginnt etwa 2 km südlich. 

 
Abbildung 3: Screenshot aus dem BayernAltas mit Darstellung des Wassersensiblen Bereichs (braun, transparent), 
Das Planungsgebiet ist in weiß skizziert; Darstellung ohne Maßstab 

 Auswirkungen und Maßnahmen zur Vermeidung von Beeinträchtigungen 

Das Baugebiet wird an die öffentliche Abwasserentsorgungsanlage der Gemeinde Reut 
angeschlossen.  

Um die abzuleitenden Regenwassermengen möglichst zu reduzieren sind die Stellplätze mit 
wasserdurchlässigen Materialien auszuführen. Für das Regenwasser ist auf jeder Parzelle ein 
Wasserspeicher oder ein Sickerschacht mit entsprechendem Stauraum nachzuweisen. Das 
nutzbare Fassungsvolumen richtet sich nach der befestigten Dach- und Pflasterfläche und hat 
je 100 m² mindestens 1 m³ Stauraum zu betragen. 

5.7.5 Schutzgut Klima und Luft 

Beschreibung und Bewertung 

Das Planungsgebiet liegt in keiner Frischluftschneise. 

Auswirkungen und Maßnahmen zur Vermeidung von Beeinträchtigungen 

Durch die neue Bebauung wird der Luftaustausch nicht beeinträchtigt. 
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5.7.6 Schutzgut Landschaft 

Beschreibung und Bewertung 

Der etwa 6.141 m² große Geltungsbereich des BP / GOP liegt am westlichen Ortsrand von 
Taubenbach, ca. 300 m Luftlinie vom Ortskern entfernt.  

Das Planungsgebiet befindet sich ca. 449 m NHN bis 437 m NHN an einem ostexponierten 
Hang. Das bestehende Gelände fällt im Planungsgebiet von Westen nach Osten um ca. 12 m 
ab. Der nahe gelegene Lohbach liegt etwa 4 m tiefer als die Ostgrenze des Geltungsbereichs 
des BP / GOP. Der Ortskern befindet sich auf dem Hang auf der anderen Talseite. 

Auswirkungen und Maßnahmen zur Vermeidung von Beeinträchtigungen 

Es handelt sich um ein kleines Baugebiet in einer Baulücke im Ortsbereich, das mit einer nur 
5 m breiten Straße erschlossen wird. Ein Gehweg verbindet das Mischgebiet mit den 
Allgemeinen Wohngebieten Mittertaubenbach I und Mittertaubenbach II.  

Öffentliches Grün gibt es nur über der Kanaltrasse entlang des Gehwegs an der Hauptstraße 
(ca. 328 m² Extensivgrünland). 

Eine mindestens einreihige Hecke auf Privatgrund bildet die 30 m lange Ortsrandeingrünung 
im Südwesten, eine etwa 69 m lange gliedernde Pflanzung zum Baugebiet „WA 
Mittertaubenbach II“ im Westen sowie im Osten entlang der öffentlichen Grünfläche als 
Abschirmung zur Kreisstraße PAN 25.  

Entlang der Straßen sind Bäume auf Privatgrund an optisch wichtigen Standorten durch 
Planzeichen festgesetzt und dienen der inneren Durchgrünung.  

5.7.7 Schutzgut Kulturgüter 

Beschreibung und Bewertung 

Es sind keine Bodendenkmäler bekannt. Nächste Bodendenkmäler sind im Bereich der Kirche 
von Taubenbach (Aktennummer D-2-7743-0021 „ Archäologische Befunde und Funde im 
Bereich der spätmittelalterlichen Kath. Pfarkirche St. Alban von Taubenbach und ihrer 
hochmittelalterlichen Vorgängerbauten sowie der spätmittelalterlichen Wallfahrtskapelle St. 
Alban und des zugehörigen Pfarrhofes.“  

Die Kirche, Kapelle, Friedhofsmauer und Pfarrhaus sind Baudenkmäler. 

Auswirkungen und Maßnahmen zur Vermeidung von Beeinträchtigungen 

Bodendenkmäler, die bei den Baumaßnahmen zutage kommen, sind unverzüglich der Unteren 
Denkmalschutzbehörde des Landratsamtes Rottal-Inn oder dem Bayerischen Landesamt für 
Denkmalpflege bekannt zu machen. 

Die aufgefundenen Gegenstände und der Fundort sind bis zum Ablauf von einer Woche nach 
der Anzeige unverändert zu belassen, wenn nicht die Untere Denkmalschutzbehörde die 
Gegenstände vorher freigibt oder die Fortsetzung der Arbeiten gestattet. 

6 Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung 
Die Abhandlung der Eingriffsregelung erfolgt nach dem Leitfaden „Bauen im Einklang mit Natur 
und Landschaft – Eingriffsregelung in der Bauleitplanung“ des Bayerischen Staatsministeriums 
für Wohnen, Bau und Verkehr vom Dezember 2021. 

Beim Durchgehen der Checkliste zur vereinfachten Vorgehensweise ergibt sich, dass nicht 
alle Fragen mit „ja“ beantwortet werden können. Es ergibt sich also ein Kompensationsbedarf.  
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6.1 Eingriffsermittlung 

6.1.1 Bestandserfassung und -bewertung 

Für das Schutzgut Arten und Lebensräume werden die im Geltungsbereich vorhandenen 
Flächen den Biotop- und Nutzungstypen (BNT) der Biotopwertliste in der jeweils geltenden 
Fassung zugeordnet. Der naturschutzfachliche Wert wird durch Wertpunkte entsprechend der 
Biotopwertliste ausgedrückt. Maßgebend für die Erfassung und Bewertung ist der tatsächliche 
Zustand der Schutzgüter im Planungsgebiet vor dem Eingriff. 

Reicht die Bedeutung eines BNT darüber hinaus, ist ergänzend eine verbal-argumentative 
Bewertung notwendig, in der auch die Kompensationswirkung von Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen beschrieben wird. 

Die Bewertung aller weiteren Schutzgüter erfolgt verbal-argumentativ. 

Gemäß dem Leitfaden zur Eingriffsregelung erfolgt die Bewertung pauschal wie folgt: 

 BNT ohne naturschutzfachliche Bedeutung gemäß Biotopwertliste werden mit 0 
Wertpunkten (WP) bewertet. 

 BNT mit einer geringen naturschutzfachlichen Bedeutung gemäß Biotopwertliste (1 bis 5 
WP) werden pauschal mit 3 Wertpunkten (WP) bewertet. 

 BNT mit einer mittleren naturschutzfachlichen Bedeutung gemäß Biotopwertliste (6 bis 10 
WP) werden pauschal mit 8 Wertpunkten (WP) bewertet. 

 BNT mit einer hohen naturschutzfachlichen Bedeutung werden mit den jeweiligen 
Wertpunkten gemäß Biotopwertliste (11 bis 15 WP) bewertet. 

Der Bestand kann überwiegend dem BNT A11 „Intensiv bewirtschafte Äcker ohne oder mit 
stark verarmter Segetalvegetation“ (2 WP) zugeordnet werden. Geringfügig sind noch die BNT 
V51 „Grünflächen und Gehölzbestände junger bis mittlerer Ausprägung entlang von 
Verkehrsflächen“ (3 WP) bzw. G11 „Intensivgrünland“ (3 WP) vertreten. Entsprechend dem 
Leitfaden wird so das ganze Gebiet pauschal mit 3 Wertpunkten bewertet. 

6.1.2 Ermittlung der Eingriffsschwere 

Die möglichen Auswirkungen des Eingriffs auf die Funktions- und Leistungsfähigkeit des 
Naturhaushalts und Landschaftsbilds sind zu prognostizieren.  

Die Erheblichkeit der Beeinträchtigung ist von der Intensität des Eingriffs und der 
Empfindlichkeit der betroffenen Schutzgüter abhängig. Die Schwere der Beeinträchtigungen 
von Natur und Landschaft kann überschlägig aus dem Maß der geplanten baulichen Nutzung 
abgeleitet werden. Bei BNT der Biotopwertliste mit geringer oder mittlerer 
naturschutzfachlicher Bedeutung kann als Beeinträchtigungsfaktor die Grundflächenzahl 
(GRZ) oder die Grundfläche verwendet werden. Sind Biotop- und Nutzungstypen hoher 
naturschutzfachlicher Bedeutung betroffen, wird pauschal der Beeinträchtigungsfaktor 1 
verwendet. Werden hochwertige Biotope innerhalb des Plangebietes zwar von einer 
Überplanung ausgenommen, aber mittelbar beeinträchtigt, muss ein entsprechender 
Beeinträchtigungsfaktor gewählt werden. 

Über den Beeinträchtigungsfaktor sind auch Freiflächen, die zu den Baugrundstücken 
gehören, und dem Baugebiet zugeordnete und ihm dienende verkehrsübliche Erschließung 
abgedeckt. Grünflächen und Erschließungsflächen werden also nicht separat behandelt. 

Im Geltungsbereich des BP / GOP hat das MI1 eine GRZ von 0,35, sodass der 
Beeinträchtigungsfaktor 0,35 zu verwenden ist. Das MI2 hat eine GRZ von 0,4, sodass der 
Beeinträchtigungsfaktor 0,4 zu verwenden ist. 
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6.2 Abhandlung der übrigen Schutzgüter verbal-argumentativ 

Für die Schutzgüter „Wasser“, „Boden und Fläche“, „Klima und Luft“ und „Landschaftsbild“ ist 
kein weiterer Ausgleich erforderlich. Sie wurden in der Planung bereits berücksichtigt bzw. 
erfolgen durch den Ausgleich der biotischen Schutzgüter (Arten und Lebensräume). 

6.3 Ermittlung des Ausgleichsbedarfs 

Der Ausgleichsbedarf errechnet sich folgendermaßen: Ausgleichsbedarf = Eingriffsfläche x 
Wertpunkte BNT / m² Eingriffsfläche x Beeinträchtigungsfaktor (GRZ oder 1). 

Der rechnerisch ermittelte Ausgleichsbedarf kann um einen Planungsfaktor von bis zu 20 % 
reduziert werden, falls durch Vermeidungsmaßnahmen am Ort des Eingriffs die 
Beeinträchtigungen verringert werden. Dieser wurde im vorliegenden Fall nicht angewendet.  

Insgesamt sind 7.086 WP zu kompensieren. 

 
Tabelle 1: Ermittlung des Ausgleichsbedarf 

Naturschutzfachliche 
Bedeutung 

Bezeichnung BNT  
(Biotop- / Nutzungstyp) 

Fläche [m²] Eingriff  
[WP BNT x Fläche] 

MI1 
gering – 3 WP A11 – Acker 

G11 – Intensivgrünland 
V51 – Grünfl. entlang von Verkehrsfl. 

1.885 5.655 

MI2 
gering – 3 WP A11 – Acker 

V51 – Grünfl. entlang von Verkehrsfl. 
4.256 12.768 

Summe 6.141 18.423 
 

Bestand (BNT x Fläche)  x GRZ = Ausgleichsbedarf [WP] 
MI1 5.655  0,35  1.979  
MI2 12.768  0,4  5.107 
SUMME (zu kompensierende Wertpunkte) 7.086 

 

6.4 Ausgleichsmaßnahmen 

Der Ausgleich ist auf einer Teilfläche von Grundstück Flnr. 770, Gemarkung Randling, geplant. 
Die Planung der Kompensationsfläche erfolgt im Rahmen der Aufstellung des BP/GOP „WA 
Wageneder Feld.“ 

7 Quellen 
Arten- und Biotopschutzprogramm des Landkreises Rottal-Inn, Band II, Februar 1993 

Arten- und Biotopschutzprogramm des Landkreises Rottal-Inn, CD-ROM, September 2008 

Bayer. Landesamt für Umwelt (Herausgeber): Artenschutzkartierung (ASK) 

Bayerisches Staatsministerium der Finanzen und für Heimat: BayernAtlas: 
Übersichtsbodenkarte von Bayern 1:25.000, geologischer Karte Bayern 1:25.000, digitale 
Ingenieurgeologische Karte von Bayern 1:25.000, Denkmaldaten, Wassersensible Bereiche, 
Überschwemmungsgebiete, …  
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8 Fotos 

Blick von der Straße „Am Kirchhölzl“, 
Hausnr. 3, nach Osten über das 
Planungsgebiet in Richtung Taubenbach 
(16.06.2022) 

 

Blick von der Straße „Am Kirchhölzl“, 
Hausnr. 3, nach Nordosten über das 
Planungsgebiet in Richtung Taubenbach 
(16.06.2022) 

Blick nach Westen entlang der Südgrenze 
des Planungsgebiets (16.06.2022) 

 

Blick vom Ostrand des Planungsgebiets in 
Richtung Süden; links die Kreisstraße PAN 
25, rechts das Planungsgebiet (16.06.2022) 

Blick nach Norden entlang der Ostgrenze 
des Planungsgebiets. Rechts der Gehweg 
entlang der Kreisstraße PAN 25 
(Hauptstraße), links der schmale 
Grünstreifen über dem Schmutzwasserkanal 
zwischen Gehweg und Acker (16.06.2022) 

Blick entlang der Ostgrenze nach Norden zur 
Schreinerei Hiefinger; rechts von der 
Kreisstraße PAN 25 befindet sich die Aue 
des Lohbachs (16.06.2022) 
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Blick nach Westen zum Baugebiet „WA 
Mittertaubenbach II“ (16.06.2022) 

 

Blick vom Gehweg entlang der Kreisstraße 
PAN 25 über das Planungsgebiet in 
Richtung Südwesten (16.06.2022) 

 

Blick entlang der Nordgrenze in Richtung 
Westen zum Baugebiet „WA 
Mittertaubenbach II“ (16.06.2022) 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 


